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 Veröffentlicht am 09.05.1927

Norm

UrhG §44

Rechtssatz

"Wissentlich" im Sinne des § 44 UrhG ist jede Handlung auf die bewußte Gefahr hin, dadurch bestehende

Urheberrechte zu verletzen. Ein Gasthaus ist ein öffentlicher Ort an sich, auf die Anzahl der Gäste kommt es nicht an.
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